
Allgemeines
1. Allen Verträgen, Lieferungen und Leistungen liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde, 
spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als ange-
nommen. Entgegenstehenden Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht noch-
mals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Abweichende Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich  bestätigt 
werden.
3. Die Rechte des Kunden aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.
4. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des  Vertrages.
5. Unsere jeweiligen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Käufer.
6. Diese Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 14 BGB.

Angebot und Vertragsabschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämt liche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschrift lichen 
Bestätigung. Gleiches gilt für Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden. Wir  behalten uns 
vor, einen Vertragsabschluss mittels Rechnung zu bestätigen.
2. Maße, Zeichnungen, Abbildungen oder sonstige Leistungsdaten sind unverbindlich. Ver-
besserungen oder Änderungen der Leistungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer unter 
Berücksicht igung der Interessen der Horcher GmbH zumutbar sind. Bei Dienstleistungs aufträgen 
gilt eine schriftliche Termin- und Preiszusage als unverbindlicher Richttermin bzw. Richtpreis  
und nicht als verbindliche Zusage, da unvorhersehbare Termin- und Preisänderungen eintreten 
können.

Preise
1. Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis- und Liefermöglichkeit. Aufträge, für die 
nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen  
Listenpreise verrechnet.
2. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Verpackung, Transport und Frachtversicherung,  zuzüglich 
der jeweils am Auslieferungstag gültigen Mehrwertsteuer ab Werk Nidderau.
3. Zusätzliche Leistungen, die in der Auftragsbestätigung nicht enthalten sind, werden  gesondert 
berechnet.
4. Bei Abrufbestellungen dient der vereinbarte Preis bei Vertragsabschluss als Grundlage. Preis-
veränderungen während der Laufzeit des Abrufvertrages berechtigen uns zur Preis anpassung.

Lieferung
1. Alle Liefervereinbarungen bedürfen der Schriftform.
2. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden.
3. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung und endgültigen technischen 
Klärung, Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, Bei Lieferverträgen gilt jede Teillie-
ferung und Teilleistung als selbständige Leistung. Lieferverzug tritt nicht ein im Falle höherer  
Gewalt sowie aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren 
können. Hierzu zählen Betriebsstörungen, höhere Gewalt und Streiks etc., gleich ob diese im  
eigenen Betrieb, dem des Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten. In diesen Fällen kann der 
Käufer keinen Verzugsschaden bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Wir sind 
im Fall von uns nicht zu vertretender Liefer- und Leistungsverzögerung berechtigt, die Lieferung 
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer Frist von zwei Monaten hinauszu-
schieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten. Wenn die Liefer- und Leistungsverzögerung länger als zwei Monate dauert, ist der Käufer  
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich 
die Liefer- und Leistungszeit, kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
Der Verkäufer ist berechtigt, Stornogebühren in Höhe von 10 % des Nettowarenwertes zu verlangen.
4. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware abzunehmen, sobald ihm die Versandbereitschaft an-
gezeigt ist. Gerät der Käufer in Abnahmeverzug, können wir eine angemessene Lagergebühr  
berechnen. Die gesetzlichen Verzugsfolgen bleiben unberührt.
5. Von uns gelieferte Ware wird nur in einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Vereinba-
rung mit uns, bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Freiwillig zurückgenommene Ware 
wird je nach Zustand abzüglich von mindestens 15 % Kostenanteil gut geschrieben. Bei Umtausch 
durch Ihr Versehen berechnen wir mindestens 5 % bzw. nach Aufwand, zuzüglich Skontoabzug, 
vom Auftragswert als Bearbeitungsgebühr für Rücksendung von Waren im einwandfreien Zu-
stand. Verpackung kann nicht gutgeschrieben werden.

Gewährleistung und Haftung
1. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate für mechanische Bauteile ab Zugang der Versandbereit-
schaftsanzeige, spätestens ab Auslieferung. Verschleißteile sind von der Haftung ausgenommen. 
Eine Haftung für normale Abnutzung wird ausgeschlossen.
2. Mängelrügen und Gewährleistungen: Erkennbare Mängel müssen unverzüglich, spätes tens 
innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware uns angezeigt werden. Für die Rechtzeitigkeit 
der Anzeige kommt es auf den Zugang bei uns an. Dieselben Rügefristen gelten für versteckte 
Mängel ab ihrer Entdeckung. Unsere Gewährleistung besteht darin, bei Vorzeigen eines Mangels 
nach unserer Wahl die beanstandete Ware in angemessener Frist  auszubessern oder zu ersetzen. 
Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Wird die 
Nachbesserung oder Ersatzleistung nicht frist gerecht vorgenommen oder führen Versuche zur 
Nachbesserung nicht zum Erfolg, kann der Käufer den Kaufvertrag noch rückgängig machen. In 
jedem Fall hat der Käufer schriftlich eine Nachfrist von wenigstens 14 Tage zu setzen.
3. Im Falle der Nachbesserung oder Ersatzleistung hat der Käufer auf unser Verlangen die be-
anstandete Sache an uns einzusenden. Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, ersetzen 
wir die Frachtkosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Werden Nachbesserungsarbeiten vom Käufer 
selbst ausgeführt, ersetzen wir die Kosten hierfür nur nach vorheriger schriftlicher ausdrücklicher 
Zustimmung. Wird bei oder nach der Nachbesserung oder der Ersatzleistung festgestellt, dass wir 
den beanstandeten Mangel nicht zu vertreten haben, hat der Käufer die durch uns aufgewendeten 
Kosten zu ersetzen.
4. Werden Betriebs- und Wartungsempfehlungen von uns nicht befolgt, Änderungen an den 
Waren vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht un-
seren Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Durch den Austausch 
von Teilen, Baugruppen oder ganzen Geräten treten keine neuen Gewähr leistungsfristen in Kraft.
5. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des  Bestellers – 
gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
6. Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar. Sie stehen nur dem unmittelbaren  Käufer zu.

7. Schadensersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichter füllung, aus 
positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss, aus  unerlaubter Handlung, 
sind sowohl gegen uns als auch unserer Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde oder es sich um  
Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusiche rungen handelt.

Zahlungsbedingungen
1. Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wird, sofort nach Rechnungserhalt 
ohne Abzug zahlbar.
2. Soweit Skonto gewährt wird, ist Voraussetzung, dass bis dahin alle früheren Rechnungen  
beglichen sind. Für die Skontoberechnung ist der Nettorechnungsbetrag nach Abzug von  
Rabatten, Fracht usw. maßgeblich.
3. Teillieferungen und Teilleistungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.
4. Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig 
von anders lautenden Bestimmungen des Käufers. Sind bereits Kosten der Bei treibung und  
Zinsen entstanden, wird die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die  Zinsen und zuletzt 
auf die Hauptforderung angerechnet. Der Käufer ist zur Aufrechnung,  Zurückbehaltung oder 
Minderung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind und  
unstreitig sind.
5. Eine Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn wir über den Forderungsbetrag verfügen können. 
6. Wir behalten uns vor, Waren nur gegen Vorkasse oder Nachnahme zu liefern.
7. Für jedes Mahnschreiben hat der Käufer eine Verwaltungsaufwandsentschädigung von  
5,00 € zu leisten.
8. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, seine Zahlungen  einstellt 
oder eine Bank einen Scheck nicht einlöst, sind wir zum sofortigen Rücktritt vom Liefervertrag  
ohne besondere vorherige Ankündigung berechtigt. In diesen Fällen werden ohne besondere  
Anforderungen unsere sämtlichen Forderungen gegenüber dem Käufer  sofort in einem Betrag  
fällig. Gleiches gilt, wenn uns andere Umstände bekannt werden, die eine Kreditwürdigkeit des 
Kunden in Frage stellen. Halten wir weiter am Vertrag fest, so sind wir berechtigt, Vorauszahlungen, 
Bankbürgschaft oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Uns steht das Recht zu, den im Verzug 
befindlichen Käufer von der weiteren Belieferung auszuschließen, auch wenn entsprechende  
Lieferverträge geschlossen worden sind. Vom Verzugszeitpunkt an sind wir berechtigt, Zinsen in 
Höhe von mindestens 5 % über dem  Basiszins der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Der 
Käufer trägt die gesamten  Beitreibungs- und etwaige Gerichts- sowie Vollstreckungskosten. Wir 
sind berechtigt alle unsere Forderungen uneingeschränkt abzutreten.
9. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, soweit nicht mit einer unbestrittenen oder rechtskräftigen 
Forderung aufgerechnet wird.
10. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist ausgeschlossen, soweit die 
 Zurückbehaltungsrechte nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der 
Geschäftsverbindung gegenüber dem Käufer entstandenen oder noch entstehenden Forderungen, 
gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes.
2. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung.  
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
3. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderungen (inkl. aller Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der  Verkäufer  
bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Käufer 
widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung in eigenem Namen 
einzubeziehen. Die Einzugsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen  
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei  Zugriffen Dritter auf die 
Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrich-
tigen. Der Käufer hat Zugriffe Dritter abzuwehren.
4. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, ohne Vorliegen entsprechender gerichtlicher  Titel oder 
Ermächtigungen, nach Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes die Vorbehaltsware unter  
Betreten der Geschäftsräume des Käufers an uns zu nehmen. Die Kosten des Abtransportes trägt 
der Käufer in voller Höhe. Der Käufer verpflichtet sich, wenn ein Scheck nicht eingelöst wird, 
auf unsere Anforderung die erhaltene Ware im verbleibenden Umfang auf eigene Kosten und 
Gefahr an uns zurückzusenden. In der Zurücknahme sowie der  Pfändung der Vorbehaltsware 
durch uns liegt – soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt 
vom Vertrag vor.
5. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen um mehr als 
25 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet.

Anwendbares Recht
1. Für diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
unseren Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als zwingend vereinbart. Die  
Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen ist 
ausgeschlossen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen, auch für die Zahlungs-
verpflichtungen des jeweiligen Käufers, ist ausschließlich Nidderau.
2. Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentliches Sondervermögen ist, ist der Sitz unserer Firma als ausschließlicher Gerichts-
stand für alle sich mittel- und unmittelbar aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Streitigkeiten 
vereinbart.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten – auch Klagen im Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozess 
mit den Vertragspartnern – ist Hanau/Hessen.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine sonstige Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
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